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2669/A XXVII. GP - Textgegenüberstellung zum Initiativantrag 
der Abgeordneten Andreas Ottenschläger, Mag. Dr. Jakob Schwarz, BA,  

Kolleginnen und Kollegen 
 

 
Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 23.06.2022 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 23.06.2022 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 Bundesgesetz, mit dem das 
Einkommensteuergesetz 1988, das Gewerbliche 
Sozialversicherungsgesetz und das Bauern-
Sozialversicherungsgesetz geändert werden 

 

 Der Nationalrat hat beschlossen:  

 Artikel 1  

 Änderung des Einkommensteuergesetzes 1988  

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Das Einkommensteuergesetz 1988, BGBl. 
Nr. 400/1988, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz 
BGBl. I Nr. 63/2022, wird wie folgt geändert: 

 

 In § 7a Z 4 wird das Wort „Wirtschaftgüter“ durch das 
Wort „Wirtschaftsgüter“ ersetzt. 

 

§ 7a. Bei abnutzbaren, körperlichen 
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, für die nach 
dem 31. Dezember 2008 und vor dem 1. Jänner 2011 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten anfallen, kann im 
Jahr der Anschaffung oder Herstellung eine vorzeitige 
Absetzung für Abnutzung von 30% der Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten vorgenommen werden. Erfolgt 
im Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung 
auch die Inbetriebnahme des Wirtschaftsgutes, umfasst 
der Prozentsatz von 30% auch die nach § 7 zustehende 
Absetzung für Abnutzung. Die Abschreibung nach § 7 
und die vorzeitige Absetzung für Abnutzung dürfen in 
Summe nicht die Anschaffungs- oder Herstellungskosten 

 § 7a. Bei abnutzbaren, körperlichen 
Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, für die nach 
dem 31. Dezember 2008 und vor dem 1. Jänner 2011 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten anfallen, kann im 
Jahr der Anschaffung oder Herstellung eine vorzeitige 
Absetzung für Abnutzung von 30% der Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten vorgenommen werden. Erfolgt 
im Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung 
auch die Inbetriebnahme des Wirtschaftsgutes, umfasst 
der Prozentsatz von 30% auch die nach § 7 zustehende 
Absetzung für Abnutzung. Die Abschreibung nach § 7 
und die vorzeitige Absetzung für Abnutzung dürfen in 
Summe nicht die Anschaffungs- oder Herstellungskosten 

w
w

w
.parlam

ent.gv.at

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10004570
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 23.06.2022 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 23.06.2022 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
übersteigen. Von der vorzeitigen Absetzung für 
Abnutzung sind ausgenommen: 

 1. … 

übersteigen. Von der vorzeitigen Absetzung für 
Abnutzung sind ausgenommen: 

 1. … 

 4. Geringwertige Wirtschaftgüter, die gemäß § 13 
abgesetzt werden. 

  4. Geringwertige WirtschaftgüterWirtschaftsgüter, 
die gemäß § 13 abgesetzt werden. 

 5. … 

 6. … 

 7. … 

  5. … 

 6. … 

 7. … 

Für Wirtschaftsgüter, deren Anschaffung oder Herstellung 
sich über mehr als ein Wirtschaftsjahr erstreckt, ist die 
vorzeitige Absetzung für Abnutzung von den auf die 
einzelnen Jahre entfallenden Teilbeträgen der 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten vorzunehmen. 
Wurde für ein Wirtschaftsgut die vorzeitige Absetzung 
für Abnutzung in Anspruch genommen, ist die 
Übertragung stiller Reserven gemäß § 12 von diesem 
Wirtschaftsgut auf ein neu angeschafftes oder 
hergestelltes Wirtschaftsgut insoweit ausgeschlossen. 
Steuerpflichtige, die ihren Gewinn gemäß § 4 Abs. 3 
ermitteln, müssen die vorzeitige Absetzung für 
Abnutzung im Verzeichnis gemäß § 7 Abs. 3 ausweisen. 

 Für Wirtschaftsgüter, deren Anschaffung oder 
Herstellung sich über mehr als ein Wirtschaftsjahr 
erstreckt, ist die vorzeitige Absetzung für Abnutzung von 
den auf die einzelnen Jahre entfallenden Teilbeträgen der 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten vorzunehmen. 
Wurde für ein Wirtschaftsgut die vorzeitige Absetzung 
für Abnutzung in Anspruch genommen, ist die 
Übertragung stiller Reserven gemäß § 12 von diesem 
Wirtschaftsgut auf ein neu angeschafftes oder 
hergestelltes Wirtschaftsgut insoweit ausgeschlossen. 
Steuerpflichtige, die ihren Gewinn gemäß § 4 Abs. 3 
ermitteln, müssen die vorzeitige Absetzung für 
Abnutzung im Verzeichnis gemäß § 7 Abs. 3 ausweisen. 

 Artikel 2  

 Änderung des Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetzes 

 

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz – 
GSVG, BGBl. Nr. 560/1978, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 81/2022, wird wie folgt 
geändert: 

 

 § 39 zweiter Satz lautet:  

 „Gegen den Sicherstellungsauftrag ist das Rechtsmittel 
der Beschwerde (§ 414 ASVG) gegeben.“ 

 

§ 39. Die Bestimmungen der §§ 232 und 233 der  § 39. Die Bestimmungen der §§ 232 und 233 der 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 23.06.2022 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 23.06.2022 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
Bundesabgabenordnung, BGBl. Nr. 194/1961, sind auf 
Beitragsforderungen nach diesem Bundesgesetz mit der 
Maßgabe entsprechend anzuwenden, daß an Stelle der 
Abgabenbehörde der Versicherungsträger tritt. Gegen den 
Sicherstellungsauftrag ist das Rechtsmittel des 
Einspruches (§ 412 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes) gegeben. 

 

Bundesabgabenordnung, BGBl. Nr. 194/1961, sind auf 
Beitragsforderungen nach diesem Bundesgesetz mit der 
Maßgabe entsprechend anzuwenden, daß an Stelle der 
Abgabenbehörde der Versicherungsträger tritt. Gegen den 
Sicherstellungsauftrag ist das Rechtsmittel des 
Einspruches (§ 412 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes) gegeben.der Beschwerde 
(§ 414 ASVG) gegeben. 

 

 Artikel 3  

 Änderung des Bauern-
Sozialversicherungsgesetzes 

 

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Das Bauern-Sozialversicherungsgesetz – BSVG, 
BGBl. Nr. 559/1978, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 81/2022, wird wie folgt 
geändert: 

 

 § 38 Abs. 1 zweiter Satz lautet:  

 „Gegen den Sicherstellungsauftrag ist das Rechtsmittel 
der Beschwerde (§ 414 ASVG) gegeben.“ 

 

§ 38. (1) Die Bestimmungen der §§ 232 und 233 der 
Bundesabgabenordnung, BGBl. Nr. 194/1961, sind auf 
Beitragsforderungen nach diesem Bundesgesetz mit der 
Maßgabe entsprechend anzuwenden, daß an Stelle der 
Abgabenbehörde der Versicherungsträger tritt. Gegen den 
Sicherstellungsauftrag ist das Rechtsmittel des 
Einspruches (§ 412 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes) gegeben. 

 

 § 38. (1) Die Bestimmungen der §§ 232 und 233 der 
Bundesabgabenordnung, BGBl. Nr. 194/1961, sind auf 
Beitragsforderungen nach diesem Bundesgesetz mit der 
Maßgabe entsprechend anzuwenden, daß an Stelle der 
Abgabenbehörde der Versicherungsträger tritt. Gegen den 
Sicherstellungsauftrag ist das Rechtsmittel des 
Einspruches (§ 412 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes) gegeben.der Beschwerde 
(§ 414 ASVG) gegeben. 
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